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Öffentliche Bekanntmachungen

  Absage der Ratssitzung am 25. März 2020
  Allgemeinverfügung über Besuchseinschrän

kungen für vollstationäre Pflegeeinrichtun
gen und Einrichtungen der Eingliederungs
hilfe, in denen besonders schutzbedürftige 
Per sonen leben sowie für anbieterverantwor
tete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24  
Abs. 3 – 5 Wohnund Teilhabegesetz

  Gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infek
tionsschutzgesetzIfSG) ergeht zur Verhütung 
der Weiterverbreitung von SARSCoV2 Virus
Infektionen folgende Allgemeinverfügung

  Genehmigung und Wirksamkeit der  
63. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Münster im Stadtbezirk MünsterSüdost 
im Stadtteil Angelmodde für den Bereich 
 Hiltruper Straße/östlich Orts umgehung

  Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 
 Bebauungsplans Nr. 588:  
Angelmodde – Hiltruper Straße/ 
östlich Ortsumgehung Wolbeck

  Änderung des Tarifs für Leistungen  
der Abfallwirtschaftsbetriebe 2020

  Jagdgenossenschaft Münster – Sprakel 
Einladung

 Jagdgenossenschaftsversammlung 2020
  Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH
  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

  Bekanntmachung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses zum 31. 12. 2017 und des 
Lageberichtes 2017 von Münster Marketing

  Benachrichtigung über öffentliche Zustellun
gen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Absage der Ratssitzung am 25. März 2020
Die für die kommende Woche geplante Ratssitzung  
(25. März) sowie dazugehörige Ausschusssitzungen 
findennichtstatt;dieshatderÄltestenratbeschlossen.
Die Verwaltung stellt aber zusammen mit der Politik 
sicher, dass dringliche Entscheidungen wie etwa  an 
Fristen gebundene Vertragsabschlüsse oder Vergabe
verfahrentrotzdemgetroffenwerden.

Münster, den 19. März 2020
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Allgemeinverfügung über Besuchseinschrän
kungen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, 
in denen besonders schutzbedürftige Per
sonen leben sowie für anbieterverantwortete 
Wohngemeinschaften im Sinne des § 24  
Abs. 3 – 5 Wohnund Teilhabegesetz

Die Stadt Münster erlässt hiermit folgende Allgemein
verfügung:
•  Besuche sind ab sofort auf das Notwendigste zu 

beschränken;jeBewohnerin/jeBewohnerimRegel
falleinePersonjeTag.DieBesuchesollenmax.eine
Stunde dauern. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
sind von der Einrichtung über persönliche Schutz
maßnahmen zu unterweisen und haben diese ein
zuhalten.

• GemeinschaftsaktivitätenmitExternensindab
sofort untersagt.

•  Besuche haben nur noch auf dem Zimmer stattzu
finden,nichtmehrinGemeinschaftsräumen.



72   Amtsblatt Nr. 8 vom 20. März 2020






 







 





 






 
-

•  Die Zugänge in die Einrichtung sind zu minimieren. 
Es soll eine Besucher und Mitarbeiterregistrierung 
mittels Register eingeführt werden. Die Erfassung 
stellt ein wichtiges Instrument für die Ermittlung 
von Kontaktpersonen zum Nachweis von Infektions
ketten dar.



• Personen,diesichinnerhalbderletzten14Tagein
einem Risikogebiet oder einem besonders betrof
fenenGebietentsprechendderjeweilsaktuellen
 Festlegung durch das RobertKochlnstitut (RKI) 
(https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Risikogebiete.html)aufgehaltenhaben,
dürfenfüreinenZeitraumvon14TagenseitRückkehr
aus einem dieser Gebiete diese Einrichtungen nicht 
betreten.



• KontaktpersonenderKategorien1und2(https://
www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coro
navirus/Kontaktperson/Management_Download.
pdf?_blob=publicationFile),dürfendieseEinrichtun
gen nicht betreten.





•  Es können Ausnahmen für nahestehende Personen 
(z. B. im Rahmen der Sterbebegleitung) im Einzelfall 
unterAuflagenzugelassenwerden.

Diese Einschränkungen gelten zunächst bis zum  
19.4.2020.Rechtsgrundlagefürdiezutreffenden
 Maßnahmen sind die §§ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG und 14 
Abs. 1 OBG.
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.
Begründung:
Das neuartige Coronavirus SARSCoV2 hat sich in k urzer 
Zeit weltweit verbreitet.
Auch in Deutschland und insbesondere in Nordrhein
Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen.
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektions
zahlenindenvergangenenTagenundderweiterhin
dynamischen Entwicklung der SARSCoV2 Infektionen 
ist es erforderlich, weitere kontaktreduzierende Maß
nahmenzurBeeinflussung–insbesondereVerzögerung
–derAusbreitungsdynamikzuergreifenundInfektions
ketten zu unterbrechen.







Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2(Tröpfchen)z.B.durchHusten,Niesen
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch 
infiziertePersonenkannesleichtzuÜbertragungenvon
MenschzuMensch kommen. Dabei gehen viele bestä
tigte Fälle der Erkrankung COVID19 zurück auf Kontakte 
mit Rückkehrern von Reisen aus Risikogebieten und 
besondersbetroffenenGebieten.



Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnah
men gehört bei Einrichtungen, in denen Personen leben, 
die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem 
besonderen Risiko durch das CoronaVirus ausgesetzt 
sind, auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der 
Grundlage von § 28 IfSG. Hierzu gehören insbesondere 
Pflegeeinrichtungen,Wohngemeinschaftenfürpflege
bedürftige oder behinderte Menschen und Einrichtun
gen der Eingliederungshilfe, in denen besonders schutz
bedürftige Personen leben.








ImSinneeinerHärtefallregelungistesjedocherforder
lich, dass Ausnahmen für besondere Einzelfalle zugelas
senwerden.Dabeiistzuprüfen,durchwelcheAuflagen
dasInfektionsrisikomaximalreduziertwerdenkann.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Ver
waltungsgericht in dessen Bezirk die Klägerin bzw. der 
Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen Sitz 
oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Münster, den 13. März 2020
i. V. 
Cornelia Wilkens
Stadträtin

Gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank
heiten beim Menschen (InfektionsschutzgesetzIfSG) 
ergeht zur Verhütung der Weiterverbreitung von 
SARSCoV2 VirusInfektionen folgende

Allgemeinverfügung

1. SämtlicheTages-undNachtpflegeeinrichtungen
im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, 
 tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliede
rungshilfe(Werkstätten,Tagesstättenodersonstige
vergleichbare Angebote) sowie Einrichtungen der 
beruflichenRehabilitationhabenabMittwoch, 
18. März 2020, allen Nutzerinnen und Nutzern zu
nächst bis zum 19. April 2020 den Zutritt zu versagen.
 Dies gilt insbesondere für Bildungseinrichtungen für 
berufsvorbereitende und ausbildende Maßnahmen, 
die sich an Menschen mit Behinderungen richten, wie 
z. B. Berufsbildungswerke, Berufsförderungs werke, 
BeruflicheTrainingszentren.

2. A uszunehmen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im 
eigenen häuslichen Umfeld untergebracht sind und 
derenBetreuungs-oderPflegepersoneineunver
zichtbareSchlüsselpersonist.DiePflegeund/oder
Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreu
ung insbesondere durch Familienangehörige oder 
dieErmöglichungflexiblerArbeitszeitenundArbeits
gestaltung(bspw.Homeoffice)nichtgewährleistet
werden kann.
 Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufs
gruppen,derenTätigkeitderAufrechterhaltungder
öffentlichenSicherheitundOrdnungsowiedermedi
zinischenundpflegerischenVersorgungderBevölke
rung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen 
desöffentlichenLebensdient.Dazuzähleninsbeson
dere:
 Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsversorgung 
undderPflegesowiederBehindertenhilfe,Kinder

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coro�navirus/Kontaktperson/Management_Download.pdf?_blob=publicationFile
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undJugendhilfederöffentlichenSicherheitund
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Ge
fahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Kata
strophenschutz),derSicherstellungderöffentlichen
Infrastrukturen(Telekommunikationsdienste,Ener
gie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittel
versorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler 
Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.







3. DieUnentbehrlichkeitistderbetreffendenEinrich
tung gegenüber durch eine schriftliche Bestätigung 
desjeweiligenArbeitgebersbzw.Dienstvorgesetzten
nachzuweisen.



4.  Auszunehmen sind weiterhin Nutzerinnen und Nut
zerderenpflegerischeodersozialeBetreuungfür
den Zeitraum, in dem sie sich normalerweise in einer 
WfbMaufhalten,nichtsichergestelltist.DieTräger
derWfbMsindangehalten,fürdiebetroffenenPerso
nen eine Betreuung im notwendigen Umfang sicher
zustellen. Sie sollten zu diesem Zweck mit A nbietern 
von Wohneinrichtungen zusammenarbeiten.






5. AuszunehmensindzudemdiejenigenRehabilitan
dinnen und Rehabilitanden, die einen intensiven und 
persönlichen Betreuungsaufwand benötigen, dem im 
häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann. 
FürdieseTeilnehmendenkannaufElternwunsch
bzw.aufBedarfsmeldungdes/derTeilnehmenden
im Einzelfall nach Entscheidung der Schulleitung ein 
Betreuungsangebot vor Ort in der Einrichtung sicher
gestellt werden. Da dieser Personenkreis zur beson
ders vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehört, sind 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu beachten. Zur 
Flankierung der kontaktreduzierenden Maßnahmen 
kann, soweit möglich, das Unterrichtsgeschehen auf 
virtuelle Lernwelten umgestellt werden und durch 
die Bildungsträger weiter begleitet werden.






6.  Auszunehmen sind darüber hinaus Nutzerinnen und 
NutzervonTages-undNachtpflegeeinrichtungen
im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, deren 
häusliche Versorgung bei Wegfall der teilstationären 
PflegeundBetreuungglaubhaftgefährdetwäre.Über
die Gewährung einer Ausnahmeregelung entschei
det die Leitung der bisher genutzten Einrichtung 
im Einzelfall unter Abwägung der Gesamtumstände 
–insbesonderedererhöhtenGefahrendurchdas
neuartige CoronaVirus SARSCoV2 einerseits und 
einer drohenden unzureichenden häuslichen Ver
sorgung sowie verbesserter Schutzvorkehrungen bei 
einer Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung zu 
versorgenden Personen andererseits.





7. D ie Betretungsverbote unter 1. gelten auch für inter
disziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstel
len,heilpädagogischePraxenundAutismuszentren,
soweit dies nicht medizinisch dringend notwendig 
angezeigt ist. Daneben gelten die Betretungsverbote 
unter 1. auch für Betreuungsgruppen, die als Ange
bote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der An
erkennungs und Förderungsverordnung (AnFöVO) 
anerkannt wurden.







8. Z udenAusnahmen,dieunterZiffern2sowie4–7
bestimmtsind,gilt,dasseinzumutbarerTransport
für den Hin und Rückweg sicherzustellen ist, der die 
derzeit besonderen Risiken durch eine Infektion mit 
SARSCoV2 berücksichtigt.

9. D ieseAllgemeinverfügungtrittamTagenachder
öffentlichenBekanntmachungimAmtsblattinKraft
und gilt zunächst bis zum 19. 4. 2020.
 Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80  
Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
i. V. m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Begründung:
Allgemein:
Das neuartige Coronavirus SARSCoV2 hat sich in kur
zer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland und 
insbesondere in Nordrhein Westfalen gibt es inzwischen 
zahlreiche Infektionen.
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektions
zahlenindenvergangenenTagenundderweiterhin
 dynamischen Entwicklung der SARSCoV2 Infektionen 
ist es erforderlich, weitere kontaktreduzierende Maß
nahmenzurBeeinflussung-insbesondereVerzögerung
 der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektions
ketten zu unterbrechen.
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2(Tröpfchen)z.B.durchHusten,Niesen
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch 
infiziertePersonenkannesleichtzuÜbertragungenvon
MenschzuMensch kommen.
Zu 1.:
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnah
men gehört auch eine Beschränkung der Ausbreitung 
aufderGrundlagevon§28lfSGinTages-undNacht
pflegeeinrichtungenimSinnedesElftenBuchesSozial
gesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen 
derEingliederungshilfe(Werkstätten,Tagesstättenoder
sonstigen vergleichbaren Angebote). Dort bzw. auf dem 
gemeinsamenTransportindiegenanntenEinrichtun
gen treten insbesondere Menschen, die durch Alter, 
Vor erkrankung oder Behinderung einem besonderen 
Risiko durch das CoronaVirus ausgesetzt sind, in engen 
 Kontakt miteinander.
Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter 
 Hygieneetiketten zudem abhängig von der Möglichkeit 
der Übernahme von (Eigen)Verantwortung ist und 
bei den Nutzerinnen und Nutzern der beschriebenen 
Einrichtungenhäufignichtvorausgesetztwerdenkann.
Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb 
dieser Einrichtungen verbreiten und in die Familien 
bzw. Wohngruppen weitergetragen werden. Aus diesen 
Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine all
gemeingültige Anordnung erforderlich, um eine Ver
breitung der Infektion zu verhindern.
Zu 2.:
DieöffentlicheSicherheitundOrdnungsowiediemedi
zinischeundpflegerischeVersorgungderBevölkerung
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muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der 
ZugangsbeschränkungzuTages-undNachtpflegeein
richtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
sowie zu tagesstrukturierenden Einrichtungen der Ein
gliederungshilfe(Werkstätten,Tagesstättenodersonsti
gen vergleichbaren Angebote) aufrechterhalten werden. 
Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, 
die Arbeitsfähigkeit der genannten Personengruppen 
nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Angehöri
gen zu beeinträchtigen. Zu den üblichen Betreuungs
zeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in 
derjeweiligenEinrichtungfürAngehörigevonSchlüs
selpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unent
behrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der in den 
genannten Einrichtungen zu betreuenden Menschen 
so gering wie möglich zu halten, damit  einer weiteren 
Verbreitung von SARSCoV2 entgegengewirkt werden 
kann. Anderenfalls wäre die Maßnahme des Betretungs
verbotsvonTages-undNachtpflegeeinrichtungenim
Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie tages
strukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
(Werkstätten,Tagesstättenodersonstigenvergleich
barenAngebote)nichteffektiv,wenndieNutzerinnen
und Nutzer dieser Einrichtungen dort aufhalten würden.
















-

Zu 3.:
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem 
Nachweis des Betreuungsbedarfs.
Zu 4.:
Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit 
Behinderungen benötigen teilweise den  Besuch der 
Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme. 
Selbstverständlich hat der Gefahrschutz auch in Werk
stätten höchste Priorität. Die dort beschäftigten behin
derten Menschen haben aber auch einen Anspruch auf 
dieseTeilhabeleistung.AndersalsbeiKindertagesein
richtungenstehenihnenkeineunterhaltsverpflichte
tenPersonenzurSeite.Hinzukommt,dasseinTeilder
BetreuungsPersonen (in den Familien) hochaltrig ist 
und schnell überfordert sein kann. Werden Werkstät
tengeschlossen,istdeshalbdurchdenTrägersicher
zustellen, dass zumindest die Personen, die auf eine 
Betreuung angewiesen sind, diese auch erhalten. Die 
Betreuung kann dabei z.B. auch in Zusammenarbeit mit 
Wohn anbietern geleistet werden.
Zu 5.:
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen 
 gehören auch der unter Zu 1. genannten, besonders 
schutzbedürftigen Personengruppe an, gleichwohl 
kann die stabilisierende Wirkung der Förderung in den 
 entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht außer 
Acht  gelassen werden, so dass hier entsprechende Dif
ferenzierungen im Interesse der Menschen mit Behinde
rungen möglich sein müssen.




Zu 6.:
Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung 
ineinerTagesundNachtpflegeeinrichtungunverzicht
barer Baustein zur Aufrechterhaltung der häuslichen 



Versorgung.DiepflegendenPersonensindoftmalsselbst
hochaltrig und gesundheitlich vorbelastet. Ohne die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung eines Angebots der 
Tages-undNachtpflegekanndasRisikoeinerÜberforde
rung und in der Folge des dauerhaften Zusammenbruchs 
der häuslichen Versorgung  nicht ausgeschlossen werden.
Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten, das Infekti
onsrisiko in den Einrichtungen durch die angestrebte 
Reduzierung der Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen 
und Nutzer zu minimieren. Z. B. durch Einzeltransporte 
in die Einrichtung und wieder zurück in die eigene Häus
lichkeit oder durch größere räumliche Abstände der 
Nutzerinnen und Nutzer während der Betreuung in der 
Einrichtung, die durch eine reduzierte Zahl gleichzeiti
ger Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht werden. Dies 
istdurchdenLeiterderjeweiligenEinrichtungbeiseiner
Entscheidung über die Aussprache des Betretungs
verbots zu berücksichtigen.
Zu 7.:
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen 
gehören auch der unter Zu 1. genannten, besonders 
schutzbedürftigen Personengruppe an, weshalb auch 
hier entsprechende kontaktreduzierende Maßnahmen 
erforderlich sind.
Zu 8.:
Den Anforderungen des erhöhten  Infektionsschut
zes soll während gemeinsamer Hin und Rückfahrten 
 mehrerer Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung 
durch angemessene Maßnahmen Rechnung getragen 
werden, dazu können insbesondere erhöhte Sicher
heitsabstände zwischen den Mitfahrenden beitragen.
Inkrafttreten und Geltungsdauer: 
DieAllgemeinverfügunggilteinenTagnachihrerVer
öffentlichungalsbekanntgegeben(§41Abs.4Satz4
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit ist sie zunächst bis einschließlich 
19. 4. 2020 befristet. Die zeitliche Beschränkung kann 
bei Fortbestand des Übertragungsrisikos entsprechend 
verlängert werden.
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster (Postan
schrift: Postfach 8048, 48043 Münster, Hausanschrift: 
ManfredvonRichthofenStraße 8, 48145 Münster) 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Ur
kundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein.Esmussmiteinerqualifiziertenelektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe
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dingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson
dere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer
RechtsverkehrVerordnung ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBI. I S. 3803).




Münster, den 19. März 2020
i. V. 
Cornelia Wilkens 
Stadträtin

Genehmigung und Wirksamkeit der  
63. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Münster im Stadtbezirk MünsterSüdost 
im Stadtteil Angelmodde für den Bereich 
 Hiltruper Straße/östlich Orts umgehung

Übersichtsplan Nr. 1 
Bereich der 63. Änderung des Flächennutzungsplans

Die Bezirksregierung Münster als höhere Verwaltungs
behördehatzur63. ÄnderungdesFlächennutzungs
plans nachfolgenden Genehmigungsbescheid erteilt: 




„Gem. § 6desBaugesetzbuchsgenehmigeichdievom
Rat der Stadt Münster am 11. 12. 2019 beschlossene 
63. ÄnderungdesFlächennutzungsplansder 
Stadt Münster im Stadtbezirk MünsterSüdost im  
StadtteilAngelmoddefürdenBereichHiltruperStraße/
östlich Ortsumgehung.

Münster, den 26. Februar 2020 
Bezirksregierung Münster  
Az.:35.02.01.500-001/2020.0001.1/20 
L. S.
Im Auftrag 
W. Rieger“

DievorstehendeGenehmigungwirdgemäß§ 6 (5)
 Baugesetzbuch (BauGB) hiermit bekanntgemacht.  
MitdemTagedieserBekanntmachungwirddie 
63. ÄnderungdesFlächennutzungsplaneswirksam.
Bei der Stadtverwaltung Münster, im Kundenzentrum 
PlanenundBauenimErdgeschossdesStadthauses 3,
AlbersloherWeg 33,könnenwährendderDienststun
denderPlanunddieBegründungzur63.Änderungdes
Flächennutzungsplans sowie die zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbe
langeunddieErgebnissederÖffentlichkeits-undBehö
denbeteiligung in der Flächennutzungsplanänderung 
berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, eingesehen werden.
DieAbgrenzungdesBereichsder63. Änderungdes
Flächennutzungsplans ist aus dem abgedruckten Über
sichtsplanNr. 1zuersehen.
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen 
des Baugesetzbuchs und der Gemeindeordnung  
(GO NRW) wird hingewiesen: 
1. BauGB§ 215Abs. 1:

„Unbeachtlich werden 
1. einenach§ 214Abs. 1Satz 1Nr. 1bis3beacht

liche Verletzung der dort bezeichneten Ver
fahrens und Formvorschriften, 

2. e ineunterBerücksichtigungdes§ 214Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen
nutzungsplans und 

3. nach§ 214Abs. 3Satz 2beachtlicheMängeldes
Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt
machung des Flächennutzungsplans oder der 
 Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde un
ter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltsgeltendgemachtwordensind.Satz 1
giltentsprechend,wennFehlernach§ 214Abs. 2 a
 beachtlich sind.“ 

2. GONRW§ 7Abs. 6Satz 1:
 „Die Verletzung von Verfahrens oder Formvorschrif
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) e ine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäßöffentlichbekanntgemacht
 worden, 

c) d er Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
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 d)  der Form oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
dieverletzteRechtsvorschriftunddieTatsache
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 



Münster, den 9. März 2020
Der Oberbürgermeister 
Markus Lewe 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 
 Bebauungsplans Nr. 588:  
Angelmodde – Hiltruper Straße/ 
östlich Ortsumgehung Wolbeck

Übersichtsplan Nr. 2 
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 588

Der vom Rat der Stadt Münster am 11. 12. 2019 als 
Satzung beschlossene vorhabenbezogene Bebauungs
planNr. 588„Angelmodde–HiltruperStraße/östlich
OrtsumgehungWolbeck“wirdgemäß§ 10Abs. 3
 Baugesetzbuch (BauGB) bekanntgemacht. 



MitdemTagedieserBekanntmachungtrittdervor
habenbezogeneBebauungsplanNr. 588inKraft.

-

Bei der Stadtverwaltung Münster, im Kundenzentrum 
Planen und Bauen im Erdgeschoss des Stadthauses 3, 
Albersloher Weg 33, können während der Dienststun
den der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und 
dieErgebnissederÖffentlichkeits-undBehördenbetei
ligung im Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und 
über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweiti







gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, eingesehen 
werden. 
Die Abgrenzung des Bereichs des vorhabenbezogenen 
BebauungsplansNr. 588istausdemabgedruckten
ÜbersichtsplanNr. 2zuersehen.
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen 
des BauGB und der Gemeindeordnung (GO NRW) wird 
hingewiesen: 
1. BauGB§ 44Abs. 3Satz 1und2sowieAbs. 4:

„(3)  Der Entschädigungsberechtigte kann Entschä
digungverlangen,wenndieinden§§ 39bis42
bezeichneten Vermögensnachteile eingetre
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
 dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi
gungspflichtigenbeantragt.

(4)  Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen
derjahres,indemdieinAbsatz 3Satz 1bezeich
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

2. BauGB§ 215Abs. 1:
„Unbeachtlich werden
1. einenach§ 214Abs. 1Satz 1Nr. 1bis3beacht

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfah
rens und Formvorschriften, 

2. e ineunterBerücksichtigungdes§ 214Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen
nutzungsplans und 

3. nach§ 214Abs. 3Satz 2beachtlicheMängeldes
Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt
machung des Flächennutzungsplans oder der 
 Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde un
ter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhaltsgeltendgemachtwordensind.Satz 1
giltentsprechend,wennFehlernach§ 214Abs. 2 a
beachtlich sind.“ 

3. GONRW§ 7Abs. 6Satz 1:
 „Die Verletzung von Verfahrens oder Formvorschrif
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) e ine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäßöffentlichbekanntgemacht
 worden, 

c) d er Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
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 d)  der Form oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
dieverletzteRechtsvorschriftunddieTatsache
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 



Münster, den 9. März 2020
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Änderung des Tarifs für Leistungen  
der Abfallwirtschaftsbetriebe 2020

vom 9. 3. 2020
DerRatderStadtMünsterhatdieÄnderungdesTarifs
für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 
2020 in seiner Sitzung am 12. 2. 2020 wie folgt beschlos
sen.



•DerTariffürdieEntsorgungvongemischtenAbfällen
zurVerwertung(ZifferIVgdesTarifsfürLeistungen
derAWM)wirdzum1.4.2020von190€/tauf230€/t
angehoben.

DievorstehendeÄnderungdesTarifswirdhiermit
öffentlichbekanntgemacht.

Münster, den 9. März 2020
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Jagdgenossenschaft Münster – Sprakel 
Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der am Donnerstag, 16. 4. 2020 um 20 Uhr in der  
Gaststätte „Sandruper Baum“ (Holger Pohlkamp, 
 Sprakeler Straße 90, 48159 MünsterSprakel) 
stattfindenden
Jagdgenossenschaftsversammlung
laden wir hiermit ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Vorlage des Kassenberichts u. des Haushaltsplans
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstands u. der Geschäftsführung
5. Beschlussfassung über die Auszahlung des Jagdgeldes
6. Wahl des Vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Verschiedenes
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird 
gebeten.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Der Vertreter des abwesenden Jagdgenossen benö
tigt eine Vollmacht über das Stimmrecht, welche dem 
 Vorstand vorzulegen ist

Jagdgenossenschaftsversammlung 2020

Aufgrund der CoronaPandemie haben die Jagdvor
stände der Jagdgenossenschaften MünsterNienberge II  
–Häger–undIII–Dorfbauerschaft–jeweilsmitBe
schluss vom 13. März 2020 entschieden, die ursprüng
lichaufden23.bzw.24.März2020angesetztenTermine
fürdiediesjährigeJagdgenossenschaftsversammlung
aufzuheben und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Münster, den 15. März 2020
Die Vorsitzenden
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Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH

Alfons Reinkemeier (bis 31. 12. 2019) 
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Stadtkämmerer 
Wohnort: Münster

Michael Kleyboldt 
Ratsherr 
Studiendirektor 
Wohnort: Münster

 
 

 
  

 

Walter von Göwels 
Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 7. 2. 2020) 
Selbst. Versicherungsfachmann
Wohnort: Münster

Ines Ludorf 
Arbeitnehmervertreterin 
Kaufmännische Angestellte 
Wohnort: Münster

Maria Winkel
1. stellvertretende Vorsitzende
Ratsfrau
KauffrauinderGrundstücks-u.Wohnungswirtschaft 
Wohnort: Münster

Wayne Pike 
Arbeitnehmervertreter 
Busfahrer 
Wohnort: Münster

 

Dominic Röhricht 
2. stellvertretender Vorsitzender 
Freigestelltes Betriebsratsmitglied
MeisterElektroinstallateur/Netzmonteur 
Wohnort: Steinfurt

Sylvia Rietenberg  
Ratsfrau 
Sozialarbeiterin 
Wohnort: Münster

 
Frank Baumann 
Ratsherr
OnlineDesigner 
Wohnort: Münster

 

Rüdiger Sagel 
Ratsherr 
DiplomIngenieur
Wohnort: Münster

  
 

 

 

 

Wilhelm Breitenbach
Sachkundiger Bürger
Schulleiter i. R. 
Wohnort: Münster

Anneliese Szcepanek  
Arbeitnehmervertreterin 
Kaufmännische Angestellte
Wohnort: Drensteinfurt
Ersatzmitglied
Angelika Sterneberg 
Arbeitnehmervertreterin 
Kaufmännische Angestellte
Wohnort: Gronau

RobinDenstorff(ab:1.1.2020) 
Stadtbaurat 
Wohnort: Münster

HermannTerborg 
Sachkundiger Bürger 
Rechtsanwalt 
Wohnort: Münster

Katrin Dünzelmann 
Sachkundige Bürgerin 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
Wohnort: Münster

Hans Varnhagen 
Ratsherr 
Dachdeckermeister 
Wohnort: Münster

Franz Gemmeke 
Sachkundiger Bürger 
Rentmeister 
Wohnort: Münster

Marcus Vorholt  
Arbeitnehmervertreter 
Freigestelltes Betriebsratsmitglied 
Verkehrsmeister 
Wohnort: Münster

Guido Gringel 
Arbeitnehmervertreter 
Abteilungsleiter Einkauf 
Wohnort: Greven

Münster, den 9. März 2020
Sebastian Jurczyk 
Geschäftsführer Energie
Frank Gäfgen  
Geschäftsführer Mobilität
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Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Die Westfalen AG, Industrieweg 43, in 48155 Münster 
hat einen Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer 
AnlagezurLagerungvonbiszu29,9tverflüssigtem
Erdgas(Liquifiednaturalgas/LNG)inderKopenhagener
Straße 19 in 48163 Münster (Gemarkung Amelsbüren, 
Flur 38, Flurstück 56, 107) vorgelegt. 
Gegenstand des Antrages ist im Wesentlichen die 
 Errichtung eines LNGLagerbehälters verbunden mit 
einerLNG-TankstellemitzweiLKW-Füllanschlüssen.
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des 
 BundesImmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftigeAnlagen–4.BImSchV)und
den Bestimmungen des BundesImmissionsschutz
gesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben 
einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.



Darüber hinaus fällt das Vorhaben unter den Anwen
dungsbereich des UVPG. Zur Feststellung des Erforder
nisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist für das 
Vorhaben gemäß Nr. 9.1.1.3 der Anlage 1 zum UVPG eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforder
lich.






Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde durch 
überschlägige Prüfung nach Maßgabe der Schutzkrite
rien gemäß Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG festgestellt, 
dasskeineVerpflichtungzurDurchführungeinerUm
weltverträglichkeitsprüfungalsunselbständigerTeildes
Genehmigungsverfahrens besteht, weil der Anlagen
standort in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet keine 
besonderenEmpfindlichkeiteninFormvonSchutz
gebieten aufweist. Erhebliche nachteilige Umweltaus
wirkungensinddaheroffensichtlichausgeschlossen.





-


Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
Die der Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen  
können auf Antrag nach den Bestimmungen des 
 Umweltinformationsgesetzes bei der Stadt Münster, 
Untere Umweltschutzbehörde, Albersloher Weg 450, 
48167 Münster eingesehen werden. 

Münster, den 3. März 2020
Der Oberbürgermeister 
i. V.
Matthias Peck 
Stadtrat 

Bekanntmachung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses zum 31. 12. 2017 und des 
Lageberichtes 2017 von Münster Marketing

Der Rat der Stadt Münster hat am 4. 7. 2018 den Jahres
abschluss zum 31. 12. 2017 und den Lagebericht 2017 
von Münster Marketing festgestellt und die Verwendung 
des Jahresüberschusses in Höhe von 130.773,05 € wie 
folgt beschlossen:
Der Jahresüberschuss wird in die Rücklage eingestellt.
Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2017 sowie der Lage
bericht 2017 liegen bei Münster Marketing, Klemens
straße 10, Zimmer 3.032 während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus.
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Bekanntmachung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2017 und des Lagebe
richts 2017 sowie der von der Gemeindeprüfungsanstalt 
NordrheinWestfalen mit Verfügung vom 19. 2. 2020 
erteilte abschließende Vermerk über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. 12. 2017 von Münster Marke
tingwerdenhiermitöffentlichbekanntgemacht.

Münster, den 11. März 2020
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe

Bekanntmachung über die Feststellung des Jahres
abschlusses zum 31. 12. 2018 und des Lageberichtes 
2018 von Münster Marketing
Der Rat der Stadt Münster hat am 3. 7. 2019 den Jahres
abschluss zum 31. 12. 2018 und den Lagebericht 2018 
von Münster Marketing festgestellt und die Verwendung 
des Jahresfehlbetrages in Höhe von 84.888,36 € wie 
folgt beschlossen:
Der Jahresfehlbetrag wird aus der Gewinnrücklage 
 entnommen.
Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2018 sowie der Lage
bericht 2018 liegen bei Münster Marketing, Klemens
straße 10, Zimmer 3.032 während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus.
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Bekanntmachung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2018 und des Lagebe
richts 2018 sowie der von der Gemeindeprüfungsanstalt 
NordrheinWestfalen mit Verfügung vom 19. 2. 2020 
erteilte abschließende Vermerk über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. 12. 2018 von Münster Marke
tingwerdenhiermitöffentlichbekanntgemacht.

Münster, den 10. März 2020
Der Oberbürgermeister
Markus Lewe
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der  
StadtMünsterwerdendurcheineöffentlicheBekannt
machung zugestellt.



Bitte beachten Sie:
1. MitdieserBenachrichtigungübereineöffentliche

Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

 

2. D asSchriftstückgiltalsöffentlichzugestellt,wenn
seitdemTagderBekanntmachungdieserBenach
richtigung zwei Wochen verstrichen sind.



3. DasSchriftstückkanneineLadungzueinemTer
minenthalten.DasVersäumendiesesTerminskann
Rechtsnachteile zur Folge haben.



Sieoderein/evonIhnendazuBevollmächtigte/r 
können das Schriftstück bis zum 3. 4. 2020 bei  
der Stadt Münster abholen oder einsehen beim
Presse und Informationsamt 
Stadthaus 1, Klemensstraße 10, Zimmer 235

Zeit:
MontagbisFreitagvon8bis12Uhr;Donnerstagauch
13.30bis15UhrodernachTerminvereinbarungunter
Telefon02514921302.

Ausweisdokumente:
Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument mit, 
wenn Sie das Schriftstück abholen. 
SofernSiealsBevollmächtigte/rerscheinen,benötigen
SieIhreigenesAusweisdokument;denNachweisder
Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des Zu
stelladressaten.



AusweisdokumentedeutscheMitbürger/-innen: 
Personalausweis, Reisepass 
AusweisdokumenteausländischeMitbürger/-innen: 
Nationalpass, internationaler Reiseausweis, Ausweisersatz
Ein Führerschein reicht nicht.

Name und letzte bekannte Anschrift  
des Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen  
des Schriftstücks

Art des  
Schriftstücks*

Kevin Rost, Hohe Geest 87, 48165 Münster 28. 2. 2020 59.2809.424131 Bescheid

TodorkaGeorgieva,Friedrich-Ebert-Straße1,48153Münster  3. 3. 2020 50 23 2010OV Bescheid

Elena Georgieva, Nieberdingstraße 23, 48155 Münster  4. 3. 2020 50 23 2010OV Bescheid

Ralf Krieger, Meinertzstraße 53, 48159 Münster 11. 12. 2019 59.3207.338106 Bescheid

Harutyun Harutyunyan, Alte Landstraße 21, 48161 Münster 29. 10. 2019 
30. 10. 2019

59.2608.006140 Bescheid 1 + 2

Natalia Hulin, ElsaBrändströmWeg 25, 48165 Münster  3. 2. 2020 59.2802.139381 Bescheid

Shanti Shrestha, Zum Hiltruper See 139, 48165 Münster  9. 3. 2020 36.21.0125/ 
20197113

Bescheid

Auto Micola Boulevard De Clocheville 37 Frankreich 62200 
Boulogne Sur Mer

12. 3. 2020 32.2.12
4004.1419.927.0

Bescheid

Saleh Ayoubi, Alt Angelmodde 2b, 48167 Münster 11. 3. 2020 32.22.REVA1/ 
MSDB851

Bescheid

*EnthältdasSchriftstückeineLadungzueinemTermin,kanndasVersäumendiesesTerminsRechtsnachteilezur
Folge haben. 
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